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1 Das Programm Frühe Hilfen 

Die im Übergang zum 21. Jahrhundert entwickelte programmatische Idee 
„Frühe Hilfen“ bietet Anlass, Kooperationen zwischen der Kinder- und Ju-
gendhilfe und dem Gesundheitswesen – als zwei Akteuren, denen für die Un-
terstützung von Schwangeren und Familien mit Kindern zwischen 0 bis 3 
Jahren ein hohes Potential zugeschrieben wird – zu analysieren und zu dis-
kutieren. Beginnend mit Ausführungen zur Zielsetzung Früher Hilfen und 
einem Rückblick auf die bisherigen Entwicklungen in diesem Bereich (1.1) 
wird die Bedeutung von Kooperationen in Frühen Hilfen erarbeitet (1.2). In 
der Zusammenschau der Zielsetzungen Früher Hilfen und der Diskussionen 
um die Bedeutung von Kooperationen werden Anregungen für die konzep-
tionelle Gestaltung von Frühen Hilfen formuliert (1.3).  

1.1 Zielsetzung und Entwicklungen von Frühen Hilfen  
in Deutschland 

Zum Ende des 20. Jahrhunderts befassten sich Schone u. a. (1997) mit einem 
Thema, das ihrer Einschätzung nach in der wissenschaftlichen Diskussion 
noch nicht hinreichend beachtet worden war: die Vernachlässigung von 
Säuglingen und Kleinkindern. Frühere Arbeiten zur Verwahrlosungsfor-
schung (vgl. z. B. Ainsworth u. a., 1978) scheinen – so Schone u. a. (1997) – 
nahezu ignoriert worden zu sein, und ebenso wenig scheint die Relevanz des 
Themas für Handlungsbereiche der Sozialpädagogik wahrgenommen wor-
den zu sein. In dem Projekt „Kinder in Not“ wurde das Thema erneut aufge-
griffen. Die an diesem Projekt beteiligten Forscher vertraten die Auffassung, 
„dass wir nicht so sehr Sonderprogramme zur Bekämpfung der Kindesver-
nachlässigung mit speziellen Fördertöpfen brauchen, sondern in erster Linie 
eine gute, an sozialem Ausgleich und sozialer Gerechtigkeit orientierte Fami-
lien- und Sozialpolitik […] und eine lebensweltbezogene Vernetzung der 
vorhandenen Möglichkeiten der Jugendhilfe und anderer Sozialleistungsträ-
ger“ (Schone u. a., 1997, S. 253). Das Modellprojekt „Soziale Frühwarnsys-
teme in Nordrhein-Westfalen“ (vgl. MGSFF, 2005) – initiiert im Jahr 2001 – 
war ein erster Versuch, diesen Forderungen nachzukommen. Mit der Förde- 
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rung des damaligen MGFFI2 des Landes Nordrhein-Westfalen wurden von 
2001 bis 2004 soziale Frühwarnsysteme in sechs Kommunen in Nordrhein-
Westfalen aufgebaut und erprobt sowie vom ISA wissenschaftlich begleitet 
(vgl. MGFFI, 2006; Jordan/Wagenblass, 2002; Wagenblass, 2004). Weitere 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen folgten diesen ersten Vorreitern in der 
Entwicklung und Implementierung von sozialen Frühwarnsystemen. 

Ein soziales Frühwarnsystem stellt eine „in sich geschlossene Reaktions-
kette zur Frühwahrnehmung und für frühe Reaktionen auf riskante Entwick-
lungen bei Familien, Kindern oder im Sozialraum in drei Schritten dar: 
Wahrnehmen, Warnen, Handeln“ (MGSFF, 2004, S. 30). Dabei ist die „Früh-
wahrnehmung“ in einem doppelten Sinn zu verstehen. Zum einen soll die 
Wahrnehmung von riskanten Entwicklungen in einer möglichst frühen 
Phase des Entstehungsprozesses ansetzen und zum anderen soll sie möglichst 
früh in der Entwicklung des Kindes erfolgen. Mittels verschiedener Materia-
lien unterstützt das Familienministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
die Praxisentwicklung sozialer Frühwarnsysteme (vgl. MGSFF, 2004) und 
fasst die gewonnenen Ergebnisse der Modellphase für nachfolgende Kom-
munen zusammen (vgl. MGSFF, 2005). 

In der weiteren Entwicklung von Programmen zur frühen Unterstützung 
von Familien lässt sich eine Abkehr vom Begriff der sozialen Frühwarnsys-
teme hin zu dem Begriff der Frühen Hilfen feststellen. Zwei Gründe sind da-
für ausschlaggebend. Erstens können die Begriffe des Warnsystems und des 
Warnens leicht negative Assoziationen wecken. Diese tragen nicht zur erfolg-
reichen und familienorientierten Vermarktung des Programms bei. Zweitens 
erfolgten nach den ersten Modellversuchen inhaltliche Weiterentwicklungen 
des Konzepts der sozialen Frühwarnsysteme, die die begriffliche Änderung 
nahe legten. Gemeinsam ist beiden Konzepten, also der ursprünglichen Fas-
sung und der modifizierten Form, die Zielsetzung; sie liegt darin, Familien 
frühzeitige und passgenaue Hilfen zur Verfügung zu stellen3. Weiterhin wer-
den in beiden Konzepten Kooperationen zwischen verschiedenen potentiell 
beteiligten Fachkräften und Institutionen als Methode zur Zielerreichung 
formuliert. Unterschiede lassen sich in der jeweiligen Verankerung der Her-
angehensweise ausfindig machen. Prägendes Element eines sozialen Früh-
warnsystems ist die Zusammenführung der drei Basiselemente Wahrneh-
men, Warnen und Handeln zu einer geschlossenen Reaktionskette. Während 

                                                                                 

2  Die im Text enthaltenen Abkürzungen werden in einem Abkürzungsverzeichnis ausfor-
muliert. 

3  Vgl. zu weiteren Kennzeichen dieser beiden Konzepte Hensen und Rietmann (2008, 
S. 51 f); Böttcher (2009, S. 25 ff) und Bastian (2011). 
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in diesem Verständnis von der Wahrnehmung riskanter Entwicklungen – 
wenn auch in einem möglichst frühen Stadium – die Rede ist, zielen Frühe 
Hilfen auf ein flächendeckendes Unterstützungssystem für alle Familien. Im 
Zuge der Weiterentwicklung des Konzepts Frühe Hilfen lässt sich der Ver-
such einer zunehmenden Abkehr von einem auf einige Problemfälle gerich-
teten Kontrollansatz hin zu einem präventiv auf alle Familien gerichteten 
Angebots- und Hilfenetz nachzeichnen4. 

Als ein weiteres Pionier-Projekt im Kontext der Bemühungen um die 
Schaffung Früher Hilfen gilt das im Jahre 2006 initiierte Landesprogramm 
„Schutzengel für Schleswig-Holstein“. Bereits im Jahr 1999 gründeten ver-
schiedene in der Region Flensburg ansässige Träger den Flensburger Förder-
verein Schutzengel e.V. mit der Zielsetzung „Hilfestrukturen für junge Fami-
lien […] zu stärken, zu verbessern und auch zu entwickeln“ (Luig-Arlt, 2004, 
S. 7). Die Schutzengel-Projekte werden seit 2006 im Rahmen des Landespro-
gramms flächendeckend in allen 15 Kommunen des Landes Schleswig-Hol-
stein initiiert und durch das MASG des Landes Schleswig-Holstein geför-
dert5. 

Im Jahre 2005 wurde diese Thematik auch auf Bundesebene aufgegriffen. 
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD „Gemeinsam für Deutsch-
land – mit Mut und Menschlichkeit“ (CDU u. a., 2005, S. 114f) wurden die 
Grundlagen für das Projekt „Frühe Förderung für gefährdete Kinder – Prä-
vention durch Frühförderung“ geschaffen. In der weiteren fachlichen Dis-
kussion erhielt diese Projektidee den Titel „Frühe Hilfen für Eltern und Kin-
der und soziale Frühwarnsysteme“. Den Ausführungen zufolge sollten Hilfen 
für sozial benachteiligte Familien früher, verlässlicher und stärker vernetzt6 
in der Lebenswelt verankert werden. Eines der vorrangigen Ziele ist „eine 
Verzahnung gesundheitsbezogener Leistungen und Jugendhilfeleistungen 
sowie zivilgesellschaftlichen Engagements“ (CDU u. a., 2005, S. 115). Indem 
Modellprogramme bundesweit initiiert, gefördert, begleitet und evaluiert 
wurden, konnten Strategien, dieses Ziel zu erreichen, erprobt werden. Des 
Weiteren wurde ein Servicebüro zur deutschlandweiten Koordination der 

                                                                                 

4  Vgl. hierzu die Aktivitäten und begrifflichen Weiterentwicklungen des Nationalen Zent-
rums Früher Hilfen auf Bundesebene. Jedoch wird auch in der gesetzlichen Rahmung 
Früher Hilfen in Form des BKiSchG eine enge und kaum aufzulösende Verbindung zwi-
schen präventiven und intervenierenden Ansätzen in Form von Übergängen deutlich. 

5  Vgl. für weitere Hinweise: http://schleswig-holstein.de/MASG/DE/KinderJugendFami 
lie/KinderschutzSH_NEU/Landesprogramme/Landesprogramme_node.html  

 (letzter Zugriff: 03.02.2012). 
6  Bereits hier wird die geforderte Vernetzung von Hilfsangeboten und deren Anbietern 

deutlich, die im Zentrum dieser Publikation steht. 
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Frühen Hilfen geschaffen. Das Servicebüro existiert heute in Form des Nati-
onalen Zentrums Früher Hilfen (vgl. Sann/Schäfer, 2008). Die Trägerschaft 
haben das DJI und die BzgA übernommen. Dieses Zentrum für Aktivitäten 
rund um Frühe Hilfen auf Bundesebene realisiert bereits die geforderte Ver-
zahnung von gesundheitsbezogenen Diensten mit der Kinder- und Jugend-
hilfe auf institutioneller Ebene. Auch die wissenschaftliche Begleitung wurde 
in Form zahlreicher empirischer Studien umgesetzt, z. B. haben sich For-
scherteams gebildet, die im Kern eine Wirkungsevaluation der verschiedenen 
Modellprojekte durchführten und damit die Nachhaltigkeit Früher Hilfen in 
den Fokus ihrer Analysen stellten (vgl. Renner/Sann, 2010)7.  

Die Aktivitäten um Frühe Hilfen wurden auch in den folgenden Jahren 
auf Länderebene fortgesetzt. Beispielsweise schlossen die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen und die Bertelsmann Stiftung eine Kooperation zur 
Realisierung eines gemeinsamen Modellvorhabens. Unter dem Slogan „Kein 
Kind zurücklassen! Kommunen in NRW beugen vor“ erhalten 18 Modell-
kommunen eine Unterstützung beim Aufbau kommunaler Präventionsket-
ten für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern8. 

Das Bestreben um Frühe Hilfen wurde im Jahr 2009 erneut von der Poli-
tik auf Bundesebene aufgegriffen. So sprachen sich die CDU, die CSU und 
die FDP in ihrem Koalitionsvertrag der 17. Legislaturperiode für einen akti-
ven und wirksamen Kinderschutz aus (vgl. CDU u. a., 2009, S. 69). Die De-
batten befassten sich mit einem Kinderschutzgesetz. Die als „Frühe Hilfen“ 
bezeichneten präventiven Maßnahmen sollten nicht nur neu aufgebaut wer-
den, es war die Rede von einer Intensivierung der Maßnahmen. Parallel spra-
chen sich auch zahlreiche Parteien auf Länderebene für die Schaffung von 
Frühen Hilfen aus: beispielsweise wurde in Nordrhein-Westfalen eine ver-
stärkte Präventionspolitik angestrebt (vgl. NRW SPD/Bündnis 90/Die Grü-
nen NRW, 2010). 

Die Vorhaben und Aktivitäten der Länder wurden durch eine entschei-
dende Maßnahme auf Bundesebene flankiert. In dem im Dezember 2011 ver-
abschiedeten BKiSchG, welches zum 1. Januar 2012 in Kraft trat, wird die 
Thematik der Frühen Hilfen aufgegriffen. Diese sollen zukünftig zu „Basis- 
angeboten der Kinder- und Jugendhilfe“ (BMFSFJ, 2012a) ausgebaut werden. 

                                                                                 

7  Einige Ergebnisse dieser bereits abgeschlossenen Begleitforschungen werden vom Natio-
nalen Zentrum Früher Hilfen gebündelt dargestellt (vgl. Renner/Sann, 2010; Renner/Hei-
meshoff, 2010). 

8  Weitere Informationen zu diesem Modellvorhaben finden sich unter www.keinkindzu-
ruecklassen.de (letzter Zugriff: 15.08.2014). 
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Dieser Prozess erhält aktuell mit der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hil-
fen und Familienhebammen eine fachliche und finanzielle Rahmung9. 

1.2 Die Bedeutung von Kooperationen im  
Kontext Früher Hilfen 

Zur Klärung der Frage, welche Bedeutung Kooperationen im Kontext Früher 
Hilfen einnehmen bzw. welche Bedeutung ihnen zugeschrieben wird, werden 
verschiedene Datenquellen herangezogen. Dabei handelt es sich um Defini-
tionen und Gesetzestexte, einschlägige Fachliteratur und Konzepte von Pro-
grammen Früher Hilfen. Auf diese Weise werden zur Beschreibung, Analyse 
und Diskussion des mit Frühen Hilfen in Verbindung stehenden Kooperati-
onsauftrags drei Perspektiven eingenommen: 

1. Perspektive: Begriffliche und gesetzliche Grundlagen  
2. Perspektive: Fachöffentliche Diskussionen  
3. Perspektive: Verortung in konkreten Einzelkonzepten 

Den Ausgangspunkt bilden Begriffsklärungen und gesetzliche Grundlagen 
Früher Hilfen. Daraufhin werden die in der fachlichen und wissenschaftli-
chen Öffentlichkeit geführten Diskussionen zur Thematik beschrieben und 
kritisch beleuchtet. In einem dritten Schritt wird geprüft, inwiefern die in der 
Fachdiskussion aufgestellten Forderungen von der Praxis Früher Hilfen auf-
gegriffen werden. Hier interessiert die konzeptionelle Ebene. Dabei wird nä-
her beschrieben, inwiefern die Projekte und Maßnahmen Früher Hilfen den 
Kooperationsauftrag in ihre Konzepte integrieren und auf diese Weise zu ei-
ner konzeptionellen Verankerung der Forderungen beitragen. 

1.2.1 Begriffliche und gesetzliche Grundlagen 

Die begriffliche und gesetzliche Rahmung Früher Hilfen auf Bundesebene 
wurde durch zwei Maßnahmen realisiert: eine Begriffsbestimmung Früher 
Hilfen sowie das BKiSchG. Im Zuge der Begleitung Früher Hilfen auf Bun-
desebene initiierte das NZFH im Jahr 2009 einen wissenschaftlichen Beirat. 
Mit diesem Zusammenschluss aus Vertretern der Wissenschaft unternahm 

                                                                                 

9  Vgl. zu den Inhalten der Bundesinitiative die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 
Bund – vertreten durch das BMFSFJ – und den Ländern (BMFSFJ, 2012b). 
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das NZFH den Versuch, das Spektrum Früher Hilfen für Schwangere und 
Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren begrifflich abzugrenzen. Daraus 
ergab sich die folgende, 2009 verabschiedete, Begriffsbestimmung10:  

„Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinier-
ten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in 
den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 
3-Jährigen. Sie zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und El-
tern in Familie und Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben 
alltagspraktischer Unterstützung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag 
zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müt-
tern und Vätern leisten. Damit tragen sie maßgeblich zum gesunden Aufwachsen 
von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe. 
Frühe Hilfen umfassen vielfältige sowohl allgemeine als auch spezifische, aufei-
nander bezogene und einander ergänzende Angebote und Maßnahmen. Grund-
legend sind Angebote, die sich an alle (werdenden) Eltern mit ihren Kindern im 
Sinne der Gesundheitsförderung richten (universelle/primäre Prävention). Dar-
über hinaus wenden sich Frühe Hilfen insbesondere an Familien in Problemla-
gen (selektive/sekundäre Prävention). Frühe Hilfen tragen in der Arbeit mit den 
Familien dazu bei, dass Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes 
frühzeitig wahrgenommen und reduziert werden. Wenn die Hilfen nicht ausrei-
chen, eine Gefährdung des Kindeswohls abzuwenden, sorgen Frühe Hilfen da-
für, dass weitere Maßnahmen zum Schutz des Kindes ergriffen werden.  
Frühe Hilfen basieren vor allem auf multiprofessioneller Kooperation, beziehen 
aber auch bürgerschaftliches Engagement und die Stärkung sozialer Netzwerke 
von Familien mit ein. Zentral für die praktische Umsetzung Früher Hilfen ist des-
halb eine enge Vernetzung und Kooperation von Institutionen und Angeboten 
aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, 
der interdisziplinären Frühförderung, der Kinder- und Jugendhilfe und weiterer 
sozialer Dienste. Frühe Hilfen haben dabei sowohl das Ziel, die flächendeckende 
Versorgung von Familien mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten vo-
ranzutreiben, als auch die Qualität der Versorgung zu verbessern.“ (NZFH, 2009)  

Die Begriffsdefinition Früher Hilfen greift zahlreiche Einzelaspekte auf. 
Hierzu zählen die Zielgruppe, die Zielsetzung und die Methoden zur Zieler-
reichung. Damit Frühe Hilfen ihr Ziel – „Risiken für das Wohl und die Ent- 

                                                                                 

10  Die Begriffsbestimmung wurde auf der 4. Sitzung vom Wissenschaftlichen Beirat des 
NZFH verabschiedet. Sie wurde von ihm gemeinsam mit dem NZFH erarbeitet und mit 
dem Fachbeirat des NZFH besprochen. Die Begriffsbestimmung spiegelt den Stand der 
Diskussion über Frühe Hilfen wider (September 2009); zugänglich unter: http://www. 
fruehehilfen.de/wissen/fruehe-hilfen-grundlagen/begriffsbestimmung/ (letzter Zugriff: 
15.04.2014). 
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